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Kommunale Steuerfachtage
am 28. und 29. April 2026 in Berlin

REFERENTEN:

» Andreas Meyer
(VKU-Bereichsleiter Finanzen/Steuern/Bader)

» Prof. Dr. Joachim Schiffers -WP/StB-
BDO AG — WP-Gesellschaft (Diisseldorf)

» ORR Dipl.-Finw. Jochen Biirstinghaus
(FA fur Grof3- und Konzern-BP — Aachen)

» Dr. Thomas Fritz -Steuerberater-
Peters, Schonberger & Partner (Minchen)

» Dipl.-Finw. Maik Gohlke -Steuerberater-
RODL GmbH — WP/StB-Gesellschaft (KéIn)

» Prof. Dr. Thomas Kiiffner
RA / StB / WP / FAfStR (KMLZ Miinchen)

» Dr. Mirko Wolfgang Brill -RA/StB/FAfStR-
(c: k- s- s | Carlé - Korn - Stahl - Strahl - Kéln)

TEILNEHMERKREIS:

e Kammerer, Amtsleiter, Leiter und Mitarbei-
ter der Steueramter in den Stadten und
Gemeinden sowie Geschéftsflihrer, Leiter/
Fachpersonal kommunaler Unternehmen
und Einrichtungen

e Steuerberater, Wirtschaftspriifer, Rechts-
anwalte sowie Fachanwalte flr Steuerrecht

Besteuerung juristischer Personen des
offentlichen Rechts:

,Problemfelder erkennen — Nachbelastungen
vermeiden — Gestaltungen effizient nutzen*

THEMENSCHWERPUNKTE

e Steuergestaltung Querverbund

o Ertragsbesteuerung und Rechnungsle-
gung kommunaler Tragerkdrperschaften

e Uberlegungen zur steuerlichen BP

o Gemeinnutzigkeits- und Spendenrecht

o Vorsteuerabzug kommunaler Tragerkor-
perschaften

o Umsetzung vorteilhafter Umsatzsteuer-
gestaltungen

o Aufteilungsgebote i. Umsatzsteuerrecht
auf dem Prifstand

VERANSTALTUNGORT:

HOTEL GRENZFALL
-Inklusionshotel in Berlin Mitte-
AckerstraBe 136, 13355 Berlin

(Hauptbahnhof ist nicht weit entfernt)

Telefon: 030/467057-313/314
Website: https://hotel-grenzfall.de/

VERANSTALTER:

Kommun§ense-Schulungszentrum
- Steuerliche Fortbildung der 6ffentlichen Hand -
(Dipl.-Kfm. Uwe Baldauf)

Tel.: (030) 833 07 28 / 84 30 69 31
E-Mail: uwebaldauf@kommunsense.de
Website: www.kommunsense.de



https://hotel-grenzfall.de/
mailto:uwebaldauf@kommunsense.de
http://www.kommunsense.de/

Kommunale Steuerfachtage 2026

MODERATION UND FACHLICHER BEISTAND:

* Dipl-Finanzwirt Claus Peter Pithan (Landschaftsverband Rheinland — LVR)'
* Dipl-Finanzwirt Hans-Jiirgen Rang (Ltd. Stadt. VerwDir in Dusseldorf)?
* Dipl.-Finanzwirt Joachim Gruba (ehemals FA flr GroB- und Konzern-BP)

1. Seminartag (28. April 2026)

- BEGRUSSUNG UND EINFUHRENDE WORTE DES VERANSTALTERS -

ALY 0] (VER] (09:00 bis 10:00 Uhr)

Andreas Meyer
(VKU-Bereichsleiter Steuern, Finanzen und 6ffentliche Bader)

Aktuelles zur Steuergestaltung des kommunalen Querverbunds

Offentliche Bader kdnnen nur (iber eine enge, wechselseitige technisch-wirtschaftliche Ver-
flechtung von einigem Gewicht i. S. des § 4 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 KStG in den steuerlichen
Querverbund einbezogen werden. Uber Jahrzehnte hinweg hat die Finanzverwaltung fla-
chendeckend nur in den Fallen die Ergebnisverrechnung mit einem Energieversorgungs-
betrieb anerkannt, in denen im Bad ein Blockheizkraftwerk betrieben wird. Nach beinahe
dreiJahre anhaltenden Diskussionen um eine klimafreundliche Weiterentwicklung des steu-
erlichen Querverbundes mit Badern hat das Bundesministerium der Finanzen am 10. Okto-
ber 2025 ein Anwendungsschreiben veroffentlicht, mit dem nun drei neue Modelle zugelas-
sen werden, mit denen die Ergebnisverrechnung zwischen Versorgungs- und Baderbetrie-
ben ermdglicht wird. Mit diesem BMF-Schreiben ergeben sich in vielen Kommunen und
kommunalen Konzernen neue Gestaltungsmaoglichkeiten.

Der Vortrag wird zum einen auf die in dem Anwendungsschreiben enthaltenen Vorausset-
zungen fir die steuerliche Zusammenfassung in den drei Modellen sowie auf denkbare Hur-
den in der praktischen Umsetzungen eingehen und zum anderen einen Einblick in die Ent-
stehung dieses BMF-Schreibens inklusive der technisch-wirtschaftlichen Herleitungen der
drei neuen Modelle geben.

Gliederung:

1. Hintergriinde zur Zusammenfassung mittels technisch-wirtschaftlicher Verflechtung
2. Bisher anerkannte Zusammenfassung von Badern und Versorgungstatigkeiten

T Betatigung in nicht dienstlicher Eigenschaft.
2 Betatigung in nicht dienstlicher Eigenschaft.




3. Neue Modelle fir die Einbindung von Badern in den steuerlichen Querverbund

a) Technisch-wirtschaftliche Herleitung
b) Voraussetzungen fir die Zusammenfassung

4. Umsetzungsfragen fir neue Modelle in der Praxis

Kaffee-/Teepause (10:00 bis 10:30 Uhr)

» STEUERFOKUS 2

Prof. Dr. Joachim Schiffers -Wirtschaftspriifer/Steuerberater-
(BDO AG — WP-Gesellschaft - Dusseldorf)

Ertragsbesteuerung und Rechnungslegung
kommunaler Tragerkorperschaften auf dem neuesten Stand

Nach einem kurzen Uberblick (iber die augenblicklichen Entwicklungen zur Ertragsbesteue-
rung der 6ffentlichen Hand in der Rechtsprechung und Finanzverwaltung, werden anschlie-
Bend aktuelle Praxisfragen erortert. Ergdnzend zu dem Vortrag von Andreas Meyer (VKU),
werden praxisrelevante Hinweise zum steuerlichen Querverbund gemal dem BMF-Schrei-
ben vom 10. Oktober 2025 (DStR 2025 S. 2434) aufgezeigt. Zudem werden Fragen der steu-
erlichen Zuordnung von Tatigkeiten bei Ausgliederung/Beauftragung von Tatigkeiten auf-
gegriffen.

AbschlieBend werden Problempunkte der Rechnungslegung kommunaler Unternehmen
aufgegriffen und naher betrachtet. Dies betrifft insbesondere die vorliegende nationale Um-
setzung der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Darlber hinaus wird die drangende Frage-
stellung der bilanziellen Behandlung von Gasnetzen bet Versorgungsunternehmen proble-
matisiert.

Teil 1: (10.30 bis 11.30 Uhr)

1. Aktuelle Rechtsprechung und AuBerungen der Finanzverwaltung

e Bestatigung zu Besitz-BgA (BFH vom 06.06.2025, | B 8/23)
e Steuerlicher Querverbund: ,Kettenzusammenfassung” (BMF vom 06.06.2025)
e Aktuelles aus der Rechtsprechung

2. Steuerlicher Querverbund: BMF-Schreiben vom 10.10.2025 - erganzende Anmer-
kungen

3. Steuerliche Zuordnung von Tatigkeiten bei Ausgliederung von Tatigkeiten auf
Eigengesellschaften

“Beauftragung” von Eigengesellschaften — Zuordnung zur Eigengesellschaft oder/und
Zuordnung zur Tragerkorperschaft / Begrindung neuer BgA (Personalgestellung/
Dienstleistung)



Teil 2: (11:30 bis 12:30 Uhr)
Aktuelles aus der Rechnungslegung kommunaler Unternehmen

e Nationale Umsetzung der Nachhaltigkeitsberichterstattung

e Bilanzierung/Bewertung von Beteiligungen an/bei Eigengesellschaften

e Gasnetze: Begrenzte Nutzbarkeit in der Zukunft — bilanzielle Konsequenzen?
(Abschreibung, Riickstellungen fiir Riickbau)

Mittagspause (12.30 bis 13.30 Uhr)

LAY A0 (VS (13.30 bis 15.00 Uhr)

Dipl. Finanzwirt Jochen Biirstinghaus -Oberregierungsrat-
(Hauptsachgebietsleiter fiir die Priifung der Betriebe der 6ffentlichen Hand,
Finanzamt flr GroB3- und Konzernbetriebspriifung Aachen)

Umsetzung der aktuellen Rechtsprechung
und Verwaltungsauffassung in der Betriebspriifung

Auch wenn der Umgang der Finanzverwaltung mit der restriktiven Rechtsprechung des BFH
Uberaus kommunalfreundlich ist, ergeben sich in der praktischen Anwendung oftmals Zwei-
felsfragen. Der konkrete Fall entspricht so gut wie nie der abstrakten Regelung eines BMF-
Schreibens oder den von der Rechtsprechung entschiedenen Sachverhalten. Die im Vortrag
dargestellten Praxisfalle zeigen, dass trotz geklarter Grundsatze viele Details noch ungeklart
sind und wie diese geldst werden kdnnen.

Gliederung:

1. Essentielle Formalitaten: Wer ist Klager und was wird in einem Bescheid verbindlich
geregelt? (FG Koln vom 06.11.2025 und das BFH-Verfahren V R 48/24)

2. Umsetzung des BMF-Schreibens vom 06.06.2025 im Fall von Neubauten und Neu-
strukturierungen

3. Abzugsféhige Vorsteuer/Betriebsausgaben im Rahmen der PPK-Sammlung nach
den neuen Abstimmungsvereinbarungen mit den Systembetreibern

4. Dienstfahrrader vor und ab § 2b UStG

Erste Erfahrungen aus Prifungen unter Anwendung des § 2b UStG (u. a. Vorsteuer-
quoten bei Parkflachen, Bemessungsgrundlage bei tauschahnlichen Umsatzen mit
City Mobeln, handlertypisches Verhalten bei Hilfsgeschéaften)

(der Vortrag wird nicht in dienstlicher Eigenschaft gehalten)
Kaffee-/Teepause (15:00 bis 15:30 Uhr)



LAV Ao (VR (15.30 bis 16.30 Uhr)

Dipl.-Volkswirt Dr. Thomas Fritz -Steuerberater-
(Peters, Schonberger & Partner ¢ RA/WP/StB — Miinchen)

Aktuelle Entwicklungen im Gemeinniitzigkeits- und Spendenrecht

Im Steueranderungsgesetz 2025 hat der Gesetzgeber erste ,zaghafte” Reformvorhaben aus
dem Koalitionsvertrag umgesetzt, die hinsichtlich ihrer Relevanz fiir Einrichtungen des 6f-
fentlichen Rechts und deren Forderkorperschaften erldutert werden. Wie eine dunkle Be-
drohung liegt der Vorlagebeschluss des BFH vom 22.05.2025 (Az.: V R 22/23) an den Euro-
paischen Gerichtshof (EuGH) (C-477/25) nunmehr Gber dem Gemeinnutzigkeitsrecht. Még-
liche Auswirkungen der anstehenden Entscheidung des EuGH werden erdrtert. Spenden im
Zusammenhang mit steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschaftsbetrieben, aber auch steu-
erpflichtigen Betrieben gewerblicher Art werden auf thre Zuldssigkeit untersucht. Anhand
ausgewahlter Entscheidungen der Finanzgerichte werden Knackpunkte des Gemeinnutzig-
keits- und Spendenrechts dargestellt und - so die Finanzverwaltung will — als aktuelle Ver-
lautbarung endlich ein Uberarbeiteter Anwendungserlass zur Abgabenordnung (AEAO zu
§ 51 ff. AO).
Gliederung:

1. Steuerdnderungsgesetz 2025

2. PlanmaBiges Zusammenwirken (§ 57 Abs. 3 AO): Mogliche Auswirkungen der Ent-
scheidungen des EuGH/BFH (Az. V R 22/23 und V R 23/23)

3. Spenden an den steuerpflichtigen Betrieb gewerblicher Art / wirtschaftlichen Ge-
schaftsbetrieb

4. Unselbstandige Stiftungen: Umsatzsteuerpflichtige Leistungserbringung ist moglich
(BMF v. 08.12.2025)!

5. Erlduterung aktueller Entscheidungen der Finanzgerichte

6. Auslegung aktueller Verlautbarungen der Finanzverwaltung

» Ende des 1. Seminartags um ca. 16.30 Uhr

Naheres zum Abend-Ausklang am ersten Seminartag konnen Sie den ,Allgemeinen Hin-
weisen” am Schluss der Ausschreibung entnehmen.

2. Seminartag (29. April 2026)

LA AV Ao (VR (09.00 bis 10.30 Uhr)

Dipl.-Finanzwirt Maik Gohlke -Steuerberater-
(RODL GmbH — WP-/StB-Gesellschaft - Koln)

Aktuelles zum Vorsteuerabzug bei kommunalen
Tragerkorperschaften und deren Betrieben




Unternehmer, die umsatzsteuerliche Ausgangsumsatze tatigen, sind zum vollen oder teil-
weisen Vorsteuerabzug berechtigt. Eine gesonderte, spezielle Regelung fiir den Vorsteuer-
abzug von juristischen Personen des 6ffentlichen Rechts (jPd6R), die als Unternehmer bzw.
Steuerpflichtiger handeln, besteht weder im Umsatzsteuergesetz noch in der Mehrwert-
steuer-Systemrichtlinie. Insoweit werden 6ffentlich-rechtliche und privatrechtliche Unter-
nehmen grundsatzlich gleichbehandelt.

Mit komplexen Anwendungsschreiben durch die Finanzverwaltung wird die Abgrenzung
zwischen unternehmerischen und nichtunternehmerischen Leistungen und deren prakti-
sche Umsetzung bet den kommunalen Tragerkorperschaften nicht einfach gestaltet. Beson-
dere Schwierigkeiten treten aktuell u. a. bei der Aufteilung der zugehorigen Ausgaben auf.
Der Einkauf wird haufig zentral fir die gesamte Einrichtung und nicht unterteilt fir den un-
ternehmerischen und den nichtunternehmerischen Bereich vorgenommen. Hinzu kommen
Grenzen beim Erwerb von Gegenstdanden und die Problematik der sog. ,Einlagenentsteu-
erung” - gerade beti jPdOR.

Mit vielen ungeklarten Fragenstellungen werden 6ffentlich Bedienstete und deren Berater
konfrontiert: Welcher Schliussel ist grundsatzlich geeignet? Wie kann dieser ermittelt wer-
den? Was gilt es zu dokumentieren? Welche Besonderheiten treffen bei Grundstiicken zu
und wie erfolgt die Ermittlung in der tatsachlichen Praxis?

Die Vielfalt der zu beachtenden Besonderheiten bei jPd6R verlangen nach einer speziellen
und praxisorientierten Problemldsung.

Neben den Grundzligen der gesetzlichen und verwaltungsspezifischen Regelungen wird im
Vortragsmodul ein besonderer Wert auf praxisnahe Anwendungsbeispiele und die Adres-
sierung relevanter Handlungsfelder gelegt.

Gliederung:

1. Ausganssachverhalt: Ein Fall aus der kommunalen Umsatzsteuerpraxis
2. Rechtliche Aspekte

3. Auffassung der Finanzverwaltung — Theorie ...
a) Teilunternehmerische Nutzung: Aufteilungsregeln
b) Pauschalen und Sonderregelungen

4. .. trifft auf praktische Umsetzung
a) Erfassung und Dokumentation von Einnahmen und Ausgaben
b) Bildung organisatorischer Strukturen (Tax Compliance)
¢) Ablaufmodelle zur Vorsteueraufteilung
d) Schaffung von Grundlagen zur Uberwachung nach § 15a UStG

5. Fallbeispiele
6. Ausblick & Handlungsbedarf

Kaffee-/Teepause (10:30 bis 11:00 Uhr)




SSEVEEIEN (11.00 bis 12.30 Uhr)

Prof. Dr. Thomas Kiiffner (RA/StB/WP/FAfStR)
(KMLZ Rechtsanwaltsgesellschaft mbH in Miinchen)

Umsetzung vorteilhafter Umsatzsteuergestaltungen
im kommunalen Tatigkeitsbereich

- Fundierte Wissensvertiefung und Klarung spezieller Praxisfragen -

Die richtungsweisende Prasentation verschafft interessierten Seminarteilnehmern/-innen
einen kompakten Uberblick tiber die neuesten Entwicklungen im Umsatzsteuerrecht. Pra-
xisorientiert tragt ein erfahrener Steuerexperten relevante kommunale Themenbereiche vor.
Im Umsatzsteuerfokus stehen aktuelle Gesetzesanderungen, relevante Verwaltungsanwei-
sungen und essenzielle Entscheidungen der Rechtsprechung.

Themenschwerpunkte:

1. Bedeutung der umsatzsteuerlichen Organschaft innerhalb kommunaler Unterneh-
mensstrukturen (Abbau von Rechtsunsicherheiten durch die Rechtsprechung)

2. Umsatzsteuerliche Behandlung dauerdefizitarer Betatigungen kommunaler Trager-
korperschaften (Feststellung der Unternehmereigenschaft)

3. Anwendungsmdglichkeiten der Kostenteilungsgemeinschaft im Sinne des § 4 Nr. 29
UStG (exemplarische Problemanalyse)

Mittagspause (12.30 bis 13.30 Uhr)

LAV 0] (VS (13.30 bis 15.00 Uhr)

Dr. Mirko Wolfgang Brill - RA / StB / FAfStR -
(c- k- s- s | Carlé - Korn - Stahl - Strahl - Kéln)

Aufteilungsgebote im Umsatzsteuerrecht auf dem Prifstand
- Aktuelles aus der Rechtsprechung und Finanzverwaltung -

In der Umsatzsteuer ist gegenwartig vieles im Umbruch. Unter anderem gilt das fiir die Ver-
mietungsleistungen im Zusammenhang mit der Uberlassung von Betriebsvorrichtungen.
Der Europaische Gerichtshof und diesem folgend der Bundesfinanzhof beenden die seit
Jahrzehnten wahrende Aufteilung eines einheitlichen Entgelts in ein Entgelt fur eine steuer-
frele Grundstiicksiiberlassung einerseits und einer umsatzsteuerpflichtigen Uberlassung
von Betriebsvorrichtungen andererseits. MaBgeblich fir die umsatzsteuerliche Beurteilung
sei vielmehr das Verhaltnis, in dem beide Leistungen zueinander stehen.

Aus dieser Rechtsprechung ergeben sich umfassende Konsequenzen fiir die von den Kom-
munen erbrachten Vermietungsleistungen. Zu denken ist etwa an die Uberlassung von
Sportanlagen sowie die Vermietung von Veranstaltungsraumen (Stadthalle), aber auch fir
jede andere Vermietung von Gebduden, in denen sich Betriebsvorrichtungen befinden. Da-
neben werden weitere gesetzliche Aufteilungsgebote gerade durch die Rechtsprechung




Uberprift. Hieraus kdnnen sich weitere Konsequenzen fiir die Kommunen ergeben, wie etwa
fir die Uberlassung von Seniorenwohnheimen an Bewohner, von Fliichtlingsunterkiinften
an Fliichtende oder auch fiir sonstige im Zusammenhang mit der raumlichen Uberlassung
erbrachten Leistungen.

Vorgehensweise: In einem ersten Schritt werden die Neuerungen dieser Entwicklung und
die noch anhdangenden Verfahren sowie offenen Rechtsfragen dargestellt. Im Anschluss da-
ran werden die Konsequenzen anhand praktischer Beispiele aus dem kommunalen Bereich
veranschaulicht, Empfehlungen ausgesprochen und kritische Falle beleuchtet. Den Steuer-
verantwortlichen der Kommunen werden Gestaltungsempfehlungen mitgegeben, um die
Rechtsprechung optimal zu nutzen und um Fehler zu vermeiden. Im Vordergrund steht stets
die Praxisrelevanz.

Themenschwerpunkte:

l. Darstellung der aktuellen Rechtsprechung und offener Fragen

Il. Reaktion der Finanzverwaltung

[l. Zu losende Beispielfalle aus der kommunalen Praxis

V. Gestaltungsempfehlungen und Hinweise fiir die Praxis

» Ende des 2. Seminartags abreisefreundlich um ca. 15.00 Uhr

ALLGEMEINE HINWEISE:

Seminarstandort HOTEL GRENZFALL -Inklusionshotel in Berlin Mitte-
mit beschrankter AckerstraBe 136, 13355 Berlin (Hauptbahnhof ist nicht weit entfernt)
Beherbergung

https://hotel-grenzfall.de/

Ergdnzende GASTEHAUS LAZARUS -An der Gedenkstitte Berliner Mauer-
Beherbergungs- Bernauer StraBe 115, 13355 Berlin (in der Ndhe vom Hotel Grenzfall)

moglichkeit https://www.gaestehaus-lazarus-berlin.de/

Teilnahmege- Die reguldre Teilnahmegebihr fir die Steuerfachtagung am 28./29. April
biihr: 2026 betragt: 1.900 Euro p. P. (zzgl. 19 Prozent USt)

Der Sonderpreis fiir Angehdrige des 6ffentlichen Dienstes betragt 1.200 Eu-
ro p. P. (zzgl. 19 Prozent USt)

Bei einer Mehrplatzbuchung wird ein Sonderrabatt gewahrt (ab 2 Personen
= 5 %; ab 3 und mehr Personen = 10 %).

Zu den KiStF 2026 erhalten die Teilnehmer/-innen umfangliche Seminar-
unterlagen in PDF-Format (PP-Prasentationen und aktuelle Materialsamm-
lungen), die in einem komprimierten Format als USB-Stick mit Seminar-be-
ginn zur Verfligung gestellt werden.

Im Tagungspreis sind auBerdem enthalten: Ein genissliches Mittagsbuf-
fet, Snacks, Obst und Geback an beiden Seminartagen. Auch die Stadt-Ex-
kursion in Berlin-Mitte am ersten Seminartag ist kostenfret.



https://hotel-grenzfall.de/
https://www.gaestehaus-lazarus-berlin.de/

Anmeldung:

Teilnahme-
bedingungen:

Sonstiges:

Wichtig: Die Zimmer-Reservierung muss individuell tber die jeweilige Ho-
tel-Website vorgenommen werden. Die Kosten missen von den Seminar-
teilnehmern/-innen selbst getragen werden.

Fir die Online-Anmeldung nutzen Sie bitte den nachfolgenden Link:
https://kommunsense.de/wp 16/schulungszentrum/veranstaltungen/

» Zwecks Reiseplanung wird der Eingang der Online-Anmeldung per E-Mail
verbindlich bestatigt. Die Teilnahmegebuiihr wird vor Veranstaltungsbeginn
(nach Erhalt der ordnungsgemaBen Rechnung) fallig.

» Ein kostenfreier Riicktritt von der Anmeldung ist 14 Tage vor Seminarbe-
ginn moglich. Die Vertretung angemeldeter Teilnehmer/-innen ist zulassig.

» Die Teilnehmer/-innen erhalten eine Teilnahmebestatigung.

» Ohne Verwendung eines Laptops/Tablets sollten die Vortragsprasenta-
tionen zweckmaBigerweise in ausgedruckter Form mitgebracht werden.

» Kultur & Konversation am Abend (28. April 2026): Das Angebot be-
inhaltet eine kostenlose 90-minlitige Exkursion entlang dem Mauerdenkmal
Bernauer StraBe. Start: 18:30 Uhr am Haupteingang des Hotels Grenzfall.
AnschlieBend (ca. 20 Uhr): Ein entspannter Tagesausklang in Form eines an-
regenden Gedankenaustauschs in der faszinierenden ,Garten-Oase” des Ho-
tels Grenzfall (,Grillen am Feuerring”) beschlieBt das ereignisreiche Tages-
programm. Die Kosten fiir das Essen und die Getrdnke werden vom Veran-
stalter Gbernommen.



https://kommunsense.de/wp_16/schulungszentrum/veranstaltungen/
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	(BDO AG – WP-Gesellschaft - Düsseldorf)


